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Normalerweise hat jeder demokratische Staat ein . Manche

Staaten sind aber föderale Staaten, die aus einzelnen 

zusammengesetzt sind. Dann gibt es ein Parlament für den gesamten

, und dazu Parlamente in den Teilstaaten. In Deutschland

beispielsweise ist der  das Bundesparlament, der Landtag

von Bayern ist das Parlament des Bundeslandes . Der

Bundestag entscheidet über andere Dinge als der Landtag. In der Europäischen

 gibt es das Europäische Parlament, in dem die

Volksvertreter aller  sitzen und Gesetze für ganz Europa

machen.

In manchen  ist das Parlament in zwei Teile aufgeteilt, die

man „Kammern“ nennt. Die  werden dann oft auf

unterschiedliche Weise gewählt, und sie haben unterschiedliche

. Zum Beispiel wählen die Wähler in den Niederlanden die

Zweite Kammer direkt, indem sie einem  ihre Stimme geben.

Die Erste Kammer aber wird von den Parlamenten der einzelnen

 gewählt, der Landesteile. Ein Gesetz kann nur in

 treten, wenn beide Kammern zustimmen.

Ein Parlament bestimmt zum Beispiel über die Gesetze, die 

und überhaupt, wie viel Geld der Staat ausgeben soll. In vielen Ländern entscheidet es auch

über  und Frieden. Was ein Parlament genau darf, ist von

Staat zu Staat unterschiedlich. In  und Österreich etwa wählt

nicht das Parlament den Bundespräsidenten, sondern eine 

bzw. das Volk in einer gesonderten Wahl.


